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Zum EbM-Splitter von Prof. Dr. J. 
C. Türp und Prof. Dr. G. Antes: 

„Suche und Beurteilung externer Evi-
denz in PubMed. Eine MeSH-Recherche 
zur Therapie des idiopathischen Mund- 
und Zungenbrennens“, DZZ 68 (12), 
2013, ist eine Diskussionsbemerkung 
eingegangen, die im Folgenden mit ei-
ner Schlussbemerkung der Autoren zu 
lesen ist. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass 
dies nicht die Meinung der Schriftlei-
tung wiedergibt. 

Auf den Seiten 718 bis 723 ist in der DZZ 
12/2013 wie gewohnt die Rubrik „EbM-
Splitter“ dieses Mal mit dem Beispiel 
„Therapie des idiopathischen Mund- 
und Zungenbrennens“ veröffentlicht. 
Zielsetzung des Artikels ist es, die Me-
thodik und Systematik evidenzbasierter 
Literaturrecherchen darzustellen. Aller-
dings wird am Ende eine klare Empfeh-
lung für die Therapie des idiopathischen 
Mund- und Zungenbrennens mit dem 
Wirkstoff Clonazepam ausgesprochen. 
Diese Darstellung halten wir für proble-
matisch:
1. Clonazepam (z.B. Antelepsin, Rivo-

tril und Generika) ist ein Benzodia-
zepinderivat, das in Deutschland 
ausschließlich zur Behandlung von 
Epilepsien im Kindes- und Erwachse-
nenalter zugelassen ist. Die Substanz 
wurde lange in der in dem Artikel be-
nannten Dosierung zur Behandlung 
schwerer Epilepsieformen eingesetzt 
und ist aufgrund des ungünstigen 
Nebenwirkungsspektrums inzwi-
schen weitgehend verlassen worden. 
Eine Anwendung beim Zungenbren-
nen entspräche einem „Off-label-
use“. In solchen Fällen ist der verord-
nende Arzt verpflichtet, den Patien-
ten umfänglich über die fehlende Zu-
lassung für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich und die mit der An-
wendung verbundenen Risiken auf-
zuklären und dies schriftlich zu do-
kumentieren. Grundsätzlich ist die 
Frage zu stellen, ob das idiopathische 
Zungenbrennen durch Sedierung 
und Anxiolyse vom Zahnarzt behan-
delt werden sollte.

2. Es gibt vielfältige Nebenwirkungen 
und Risikoaspekte: Zu den häufigen 
unerwünschten Wirkungen gehören 
diverse kognitive Einschränkungen, 
wie Somnolenz, Müdigkeit, verlänger-
te Reaktionszeit, Schwindel u.a. In den 
Arzneimittelinformationen wird auf 
eine eingeschränkte Verkehrstüchtig-
keit, über das Auftreten von Suizid-
gedanken und suizidalem Verhalten 
sowie diverse Arzneimittelinteraktio-
nen hingewiesen. Berufliche Tätigkei-
ten an Maschinen können beeinträch-
tigt werden. Bei vorbestehenden Er-
krankungen der Atmungsorgane, z.B. 
der chronisch obstruktiven Lungen-
erkrankung, besteht die Möglichkeit 
der atemdepressiven Wirkung. Es be-
steht das Risiko der Toleranzentwick-
lung mit Abhängigkeitspotenzial und 
Entzugssymptomen beim Absetzen 
mit Entzugsanfällen bis hin zum Sta-
tus epilepticus.

3. Ohne Angabe des Anwendungs-
zwecks müsste ein Apotheker die Ab-
gabe dieses Arzneimittels auf ein 
durch einen Zahnarzt ausgestelltes 
Rezept verweigern. 

Die Darstellung in der DZZ könnte nach 
unserem Eindruck Zahnärzte dazu ver-
leiten, eine nicht von ihnen verantwort-
bare Arzneimittelbehandlung bei dem 
oft langwierigen idiopathischen Mund- 
und Zungenbrennen „auszuprobieren“. 
Wir möchten davon abraten. 

Abschließende Bemerkung 
zum Diskussionsbeitrag: 

Wir danken unseren Freiburger Kollegen 
ausdrücklich für die Kommentierung 

unseres Beitrags und ihre Bemerkungen 
zu den Nebenwirkungen und Risiken in 
Zusammenhang mit der Einnahme von 
Clonazepam. 

Ziel unseres 53. EbM-Splitters war es, 
anhand eines klinischen Beispiels zu zei-
gen, dass und wie man die PubMed-in-
terne MeSH-Datenbank zum Finden re-
levanter Literatur verwenden kann. Als 
Ergebnis unserer Recherche ergab sich, 
dass Clonazepam das derzeit bestunter-
suchte und bestwirksame Medikament 
beim idiopathischen Mund- und Zun-
genbrennen ist. 

Solche Literatursuchen sollten aber 
niemals automatisch in eine Therapie-
empfehlung münden, sondern sind (bei 
einer systematischen Übersicht) ledig-
lich der zweite Schritt eines Vorgehens, 
das wir in unserem 44. EbM-Splitter vor-
gestellt haben (Meerpohl JJ et al. Dtsch 
Zahnärztl Z 2008;63:374–376; kosten-
frei auf wwww.online-dzz.de). Erst im 
fünften und letzten Schritt erfolgt die 
Interpretation der Ergebnisse, auf deren 
Grundlage ein Behandlungsvorschlag 
stehen kann. 

Unser Beitrag ist daher ausdrücklich 
nicht als therapeutische Handlungs-
empfehlung zu verstehen, sondern er 
soll vielmehr als Ansporn und Anleitung 
für die Berücksichtigung der MeSH-Da-
tenbank bei eigenen Recherchen dienen. 

In ihrem Kommentar machen die 
Autoren deutlich, dass man Therapie-
empfehlungen – auch solchen, die auf 
der Grundlage hochstehender externer 
Evidenz (systematische Übersichten; Ar-
tikel über kontrollierte klinische Studi-
en) ausgesprochen werden – nicht 
blindlings folgen darf. Stattdessen sind 
der potenzielle Nutzen mit den mögli-
chen Risiken (und den Kosten) abzuwä-
gen. Im Zweifelsfall ist auf ein Mittel 
auszuweichen, das vom reinen thera-
peutischen Nutzen her „nur“ an zweiter 
oder dritter Stelle liegt. Dieser sehr wich-
tige Aspekt wurde in der Fachliteratur 
bislang leider nicht ausreichend betont. 
Es ist der Verdienst der Kollegen Hug,  
Otten und Schulze-Bonhage, darauf auf-
merksam gemacht zu haben.  
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